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Einleitung
EinleitungEinleitungBereits im Jahr 2011 wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der OECD,
der UNO, der Weltbank und des IMF ein Bericht an die G20 erarbeitet, welcher
die Verbesserung bzw Weiterentwicklung der Steuersysteme zum Ziel hatte.

Der im Februar 2012 veröffentlichte BEPS-Report (Bericht der OECD „Addres-
sing Base Erosion and Profit Shifting“) hat weltweit ein enormes Echo hervorge-
rufen. Die OECD hat kürzlich auch den „Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting“ (idF „Action Plan“) veröffentlicht. 

Die Finanzminister der G20 riefen die OECD auf, einen Aktionsplan zu erarbeiten,
um das Thema BEPS koordiniert und umfassend anzugehen. Der nunmehr vorlie-
gende „Action Plan“ soll den nationalen Gesetzgebern (nationale und internatio-
nale) Instrumentarien vorschlagen, um die Besteuerungsrechte künftighin ver-
stärkt nach den tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten wahrnehmen zu können. 

Entsprechend den Forderungen im BEPS-Bericht wurden im Aktionsplan 

 erste mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung von BEPS aufgezeigt, 
 Fristen für die Umsetzung dieser Aktionen gesetzt und 
 Maßnahmen und Methoden zur Umsetzung bzw die Zurverfügungstellung

erforderlicher Ressourcen aufgezeigt.

Die im „Action Plan“ angeführten Themengebiete bzw Arbeitsaufträge sind:

1. Durchführung von Analysen und die Entwicklung von Lösungsansätzen zur
internationalen Standardisierung sowie multilaterale Abkommen iVm dem
Missbrauch von Steuerabkommen (Action 1, 6, 7, 14 und 15)

2. Durchführung von Analysen und die Entwicklung von Lösungsansätzen zur
Harmonisierung im Bereich der Unternehmensbesteuerung, insbesondere
iVm Vermeidungspraktiken (2, 3, 4 und 5)

3. Durchführung von Analysen und die Entwicklung von Lösungsansätzen
für Problembereiche in Verbindung mit konzerninternen Verrechnungs-
preisgestaltungen (8, 9, 10 u 13)

4. Die Schaffung von Transparenz zur Offenlegung in Verbindung mit Steuer-
vermeidungsstrategien (11 und 12)

Sucht man im „World Wide Web“ mit den Suchbegriffen „Action plan“, „BEPS“
und „OECD“, finden sich mittlerweile rund 14.000 einschlägige Fundstellen. Im
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Rahmen des BEPS-Projekts der OECD ist somit das Thema Verrechnungspreise
ganz oben auf der Agenda angesiedelt. Dies bedeutet, dass bis Ende 2015 Empfeh-
lungen der OECD ausgearbeitet und sich in der Folge wohl auch zahlreiche Än-
derungen im nationalen Regelwerk wiederfinden werden.

Die OECD hat kürzlich eine Übersicht veröffentlicht (Quelle: OECD-Homepage
– abgefragt 20.3.2014), aus welcher der aktuelle Stand des BEPS-Projekts ersicht-
lich ist und das Thema „Transfer Pricing“ einen breiten Raum einnimmt. 

Neben den zu erwartenden Änderungen/Adaptierungen der OECD-VPG 2010
im Bereich der immateriellen Wirtschaftsgüter und anderen Themenbereichen
wird sich wohl auch die Verrechnungspreiswelt iVm den Dokumentationserfor-
dernissen maßgeblich verändern. 

Dokumentation von Verrechnungspreisen – ist das nur eine „Frage der 
Ehre“?

Neben der Ermittlung ist auch die Dokumentation der Verrechnungspreise für
grenzüberschreitende Lieferungen und Leistungen von großer Bedeutung. Eine
ordnungsgemäße und fristgerechte Dokumentation der Verrechnungspreise
beugt Sanktionen und steuerlichen Nachteilen vor.

Die Verrechnungspreis-Dokumentation soll Auskunft über Art und Umfang der
grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen des Steuerpflichtigen zu naheste-
henden Personen (bzw zwischen verbundenen Unternehmen) geben. Sie soll zu-
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dem darüber informieren, auf welche Weise die konzerninternen Verrechnungs-
preise ermittelt wurden und inwieweit dabei der Grundsatz des Fremdvergleichs
beachtet worden ist.
Aufgrund der stark gestiegenen Bedeutung des Themas Verrechnungspreise für
international tätige Unternehmen haben inzwischen die meisten Industrieländer
Dokumentationsvorschriften eingeführt. Bei Nichtbeachtung der Dokumentati-
onsvorschriften haben die Staaten Regelungen über Sanktionen erlassen. 
Nach Meinung des österreichischen BMF ist die Verpflichtung zur Verrech-
nungspreisdokumentation allerdings bereits aus den allgemeinen Normen der
§§ 124 und 131 Abs 1 Z 5 BAO über die Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten sowie aus der in § 138 BAO normierten Mitwirkungspflicht des Abga-
bepflichtigen abzuleiten und iSd OECD-VPG 2010 (insbesondere Kap V zur Do-
kumentation) auszulegen.
Im Lichte der aktuellen Arbeiten der OECD (ua der „Action Plan on Base Erosion
and Profit Shifting“ – siehe ua Maßnahme 13) ist eine Evaluierung der Vorschrif-
ten in Zusammenhang mit der Dokumentation von Verrechnungspreisen vorge-
sehen. Bezugnehmend auf diese Maßnahme legte die OECD am 30.1.2014 mit
dem „Discussion draft on transfer pricing documentation and CbC reporting“
nunmehr einen ersten Vorschlag hierzu vor. Dieses Diskussionspapier zielt auf
eine Vereinheitlichung der Dokumentationsanforderungen in Zusammenhang
mit Verrechnungspreisen ab und soll zukünftig das Kapitel V der OECD-VPG
2010 zur Verrechnungspreisdokumentation ersetzen.
Siehe dazu http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-transfer-
pricing-documentation.pdf (abgefragt 25.4.2014). Konkret verfolgt Maßnahme
13 folgendes Ziel: „Develop rules regarding transfer pricing documentation to en-
hance transparency for tax administration, taking into consideration the compli-
ance costs for business. The rules to be developed will include a requirement that
MNE’s provide all relevant governments with needed information on their global
allocation of the income, economic activity and taxes paid among countries accor-
ding to a common template.“
Aufgrund dieser Entwicklungen sind wohl die aktuellen Dokumentationsvor-
schriften in Österreich zu hinterfragen; insbesondere, ob aufgrund der vorge-
schlagenen Überarbeitung der OECD-VPG 2010 eine gesetzliche Normierung
von speziellen Dokumentationsvorschriften in Österreich im Lichte der interna-
tionalen Entwicklungen erforderlich sein wird.
Der deutsche Gesetzgeber hat 2003 umfangreiche gesetzliche Dokumentations-
pflichten eingeführt (§ 90 Abs 3 AO). Einzelheiten regelt eine Rechtsverordnung
(Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung). Die deutsche Finanzverwal-
tung hat zudem ein umfangreiches Anwendungsschreiben erlassen (Erlass v
12.4.2005 „Verwaltungsgrundsätze-Verfahren“).
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Soweit nun ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit zwischen verbundenen
Unternehmen mit Sitz in Österreich und Deutschland ausübt, sollte eine Ver-
rechnungspreisdokumentation unter Beachtung der Verfahrensregelungen bei-
der Staaten erstellt werden. Dadurch können zum einen Kosteneinsparungen er-
reicht werden, zum anderen erfolgt gegenüber den Finanzbehörden eine einheit-
liche Sachverhaltsdarstellung.

Nach den Dokumentationsvorschriften sind Steuerpflichtige bei Sachverhalten
mit Auslandsbezug verpflichtet, über Art und Inhalt ihrer Geschäftsbeziehungen
mit nahestehenden Personen Aufzeichnungen zu erstellen. Die Aufzeichnungen
können schriftlich oder elektronisch erstellt werden. Im Grundsatz sind die Auf-
zeichnungen geschäftsvorfallbezogen zu erstellen. Da eine solche Einzelfallauf-
zeichnung sehr aufwendig ist, können zusammenfassende Aufzeichnungen für
vergleichbare Gruppen erstellt werden, wenn die Gruppenbildung zuvor entspre-
chend festgelegt wurde.

Die Aufzeichnungspflicht bezieht sich auf die wirtschaftlichen und rechtlichen
Grundlagen, die für die Festsetzung angemessener Verrechnungspreise und an-
derer vereinbarter Geschäftsbedingungen von Bedeutung sind. Dies beinhaltet
sowohl eine „Sachverhaltsdokumentation“ als auch eine „Angemessenheitsdoku-
mentation“.

Die Sachverhaltsdokumentation bezieht sich auf die Darstellung und Beschrei-
bung der mit dem Ausland verwirklichten Geschäftsbeziehungen. Sie muss insbe-
sondere die folgenden Aufzeichnungen enthalten:

 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse (einschließlich Betriebsstätten und
Beteiligungen an Personengesellschaften), des Geschäftsbetriebs und des Or-
ganisationsaufbaus;

 Darstellung von Art und Umfang der Transaktionen zwischen dem Steuer-
pflichtigen und anderen verbunden Unternehmen;

 Funktions- und Risikoanalyse;
 Zusammenstellung der materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter, die

von den an der Transaktion beteiligten Unternehmen genutzt werden; 
 Analyse der Wertschöpfungskette und Darstellung des Wertschöpfungsbei-

trages, den jedes an der Geschäftsbeziehung beteiligte verbundene Unterneh-
men erbracht hat.

Im Rahmen der Angemessenheitsdokumentation muss der Steuerpflichtige dann
das „ernsthafte Bemühen“ belegen, seine Geschäftsbeziehungen zu nahestehen-
den Personen unter Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu gestalten. Der
Steuerpflichtige muss also begründen, weshalb er meint, dass seine Verrech-
nungspreise angemessen im Sinne des Fremdvergleichsgrundsatzes sind. Hierzu
gehört insbesondere, dass der Steuerpflichtige darlegt, welche Verrechnungs-
preismethode er für die jeweilige Transaktion angewandt hat und warum er diese
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Methode für geeignet hält. Ist der Steuerpflichtige seinen Dokumentationsanfor-
derungen fristgerecht und in dem erforderlichen Umfang nachgekommen, liegt
die Beweislast für eine Unangemessenheit der Verrechnungspreise bei der Fi-
nanzverwaltung.

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist eine Verrechnungspreis-Doku-
mentation nur im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung vorzulegen. Wäh-
rend Deutschland eine gesetzliche Vorlagefrist von 60 Tagen (§ 90 Abs 3 AO)
normiert hat, wird in Österreich die Frist im Einvernehmen zwischen Betriebs-
prüfer und Unternehmen bestimmt. 

Obwohl keine gesetzliche Pflicht zur Vorratsdokumentation besteht, ist eine zeit-
nahe Aufzeichnung der verwirklichten Sachverhalte und das Bereithalten von
Daten zur Angemessenheit sinnvoll. Denn die Praxis zeigt, dass sich die Doku-
mentationsunterlagen im Nachhinein, dh mehrere Jahre nach Verwirklichung ei-
nes Geschäftsvorfalls – wenn überhaupt – oftmals nur mit einem erheblichen Ar-
beits- und Zeitaufwand erstellen lassen (zB aufgrund von Konzern-Umstruktu-
rierungen oder Personalfluktuation). 

In Österreich entscheidet grundsätzlich der Betriebsprüfer darüber, welche Über-
prüfungsschwerpunkte er im Rahmen einer Prüfung der Verrechnungspreise
setzt und in weiterer Folge, bis zu welchem Zeitpunkt eine Verrechnungspreis-
Dokumentation vorzulegen ist. 

Bei kleineren Unternehmen kann es (aus deutscher Sicht) durchaus vertretbar
sein, dass auf eine vollumfassende Dokumentation verzichtet wird. Je größer
(bzw ungewöhnlicher) das betroffene Unternehmen und dessen grenzüberschei-
tende Beziehungen sind, umso notwendiger wird regelmäßig die Vorlage von
Aufzeichnungen sein.

Für „kleinere“ Unternehmen gelten in Deutschland erleichterte Aufzeichnungs-
vorschriften. Die Aufzeichnungspflichten gelten als erfüllt, wenn auf Nachfrage
der Finanzverwaltung Auskünfte erteilt und vorhandene Unterlagen vorgelegt
werden. Die Auskünfte müssen das ernsthafte Bemühen des Steuerpflichtigen er-
kennen lassen, fremdvergleichskonforme Verrechnungspreise anzusetzen. „Klei-
nere“ Unternehmen sind solche, bei denen die Entgelte aus Geschäftsbeziehun-
gen mit nahestehenden Unternehmen im Ausland im laufenden Wirtschaftsjahr
höchstens betragen:

 Entgelte für Lieferungen von Gütern und Waren maximal 5 Mio Euro und
 Entgelte für andere Leistungen maximal 500.000 Euro

In Österreich wird die Nichtvorlage nicht mit Strafen oder Zuschlägen sanktio-
niert. Allerdings verschiebt die Beweislast bei fehlender Bereitschaft zur Mitwir-
kung iVm der Sachverhaltsdokumentation bzw einem fehlenden Nachweis der
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Fremdüblichkeit von Verrechnungspreisen im Rahmen der Angemessenheitsdo-
kumentation das Besteuerungsrisiko zu Ungunsten des Steuerpflichtigen . 

Die in Deutschland geltenden Vorschriften sehen verschiedene Sanktionen für
den Fall der Verletzung der Aufzeichnungspflichten vor (§ 162 Abs 3 und 4 AO).
Diese können für den Steuerpflichtigen gravierende Nachteile haben. Das Finanz-
amt hat die Möglichkeit, die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen und kann dar-
über hinaus Zuschläge festsetzen. Legt der Steuerpflichtige keine Aufzeichnungen
vor oder sind die vorgelegten Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar,
wird widerlegbar vermutet, dass die im Inland steuerpflichtigen Einkünfte, zu de-
ren Ermittlung die Aufzeichnungen dienen, höher sind als die erklärten Einkünf-
te. Dadurch wird die Beweislast für die Angemessenheit (Fremdüblichkeit) der
Verrechnungspreise faktisch auf den Steuerpflichtigen verlagert.

Im Falle einer Schätzung der Einkünfte auf Grundlage einer Preisspanne kann die
Finanzbehörde diese Spanne zu Lasten des Steuerpflichtigen ausschöpfen. Bei
ordnungsgemäßer Dokumentation ist dies nicht zulässig. Bei den (Straf-)Zu-
schlägen handelt es sich um steuerliche Nebenleistungen. Die Zuschläge sind in
Deutschland steuerlich nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die genaue Höhe
des Zuschlags steht im Ermessen des Finanzamts. Selbst wenn es zu keiner Ein-
künftekorrektur durch die Betriebsprüfung kommt, fällt ein Mindestzuschlag von
5.000 Euro pro Jahr an. Lediglich bei geringfügiger oder entschuldbarer Verlet-
zung der Aufzeichnungspflichten kann die Festsetzung von Zuschlägen unter-
bleiben.

Empfehlungen für die Praxis

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die vorgelegten Dokumentationen
zum Teil wesentliche Mängel aufweisen und dass bei allem Bemühen seitens der
Unternehmen noch größere Probleme in der Aufbereitung der Dokumentation
bestehen. Andererseits sind die Betriebsprüfer angehalten, Verrechnungspreis-
Dokumentationen von den Unternehmen durchgängig anzufordern und einge-
hend zu analysieren. Vielfach werden hierfür Spezialisten aus der Finanzverwal-
tung hinzugezogen. 

Vor diesem Hintergrund kann die Bedeutung einer ordnungsgemäßen und frist-
gerechten Dokumentation nicht hoch genug veranschlagt werden. Die Ermitt-
lung und die Dokumentation der Verrechnungspreise sollte strategisch und mit
besonderer Sorgfalt angegangen werden. Bezüglich der Dokumentation bestehen
keine formalen Vorgaben. Der Steuerpflichtige und sein Berater können selbst
entscheiden, welche Kriterien für eine sachgerechte Ordnung am besten geeignet
sind.

Art und Umfang der Dokumentation sind abhängig von den individuellen Ver-
hältnissen des Unternehmens bzw des Konzerns. Im Mittelpunkt einer kritischen
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Überprüfung durch die Betriebsprüfung stehen insbesondere die Auskünfte zu
den jeweils durch die beteiligten Unternehmen wahrgenommenen Funktionen
und den damit einhergehenden Risiken. Die Funktionsanalyse ist der Ausgangs-
punkt zur Beurteilung, ob die Verteilung der erzielten Wertschöpfung fremdver-
gleichskonform erfolgt ist. 

Das vorliegende Werk soll mit den dargestellten Fallbeispielen aus der täglichen
Praxis – zu den wichtigsten Themen der Verrechnungspreisproblematik – eine
Hilfestellung für Unternehmen und Berater bieten. Diese 2. Auflage der „Case
Studies“ beinhaltet auch eine Musterdokumentation, die die wesentlichen Anfor-
derungen an eine Verrechnungspreisdokumentation aufzeigt.

Grau unterlegte Textteile beziehen sich auf die deutsche Rechtslage.

Wien/Linz/München, im Juni 2014 Roland Macho
Gerhard Steiner

Erich Spensberger
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